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Convalidirung zielende hritte machen olle Die Ruthwendige Nach
ſicht vom Aufgebote iſt bei dem Umſtande, daß die fraglichen Per
onen bereits für Eheleute gelten, ſchne und leicht erhalten.
Eventuell, venn die Nomaden n lange einem Tte
bleiben wollen oder können, dürfte eS möglich ſein, ſie einen
Mitbruder zu verweiſen, der in ihrem zukünftigen einen Sitz
hat und dem nan die nöthigen Schriften zuſendet. Eine wilde Ehe

aniren, muß vielmehr unſer Beſtreben ſein, als eine Scheinehe
aufzudecken und ern un unehelich einzuſchreiben.

Auf dem Sterbebette muß man Zigeunern jedenfa die
necessaria medii (tann geben, mit ihnen dann den Glauben und
die Reue erwecken, und ſie dann, ſie getauft ind, abſolviren,
wenn nicht getauft, dann die Quſe ertheilen. (Mäller, Theo IIoOr
lib II tit 6 Dabei iſt jedoch, der Sterbende ereits
einem Im Staate anerkannten Bekenntniſſe angehör hat, nicht zu
vergeſſen, daß deſſen Abmeldung bei der Bez⸗Hauptmannſcha be
orgt werden muß Zu dem Endzwecke nimmt man mit dem Kranken
vor Zeugen das Totolo auf, daß derſelbe verlangt habe, dem his  2
herigen Bekenntniſſe abgemeldet werden. Gehört EL einer Con
eſſion 2 1. war er Heide, ſo daß erſt getauft werden muß,
bedarf eS deſſen nicht, da die Heiden nicht la Confeſſionsloſe vom
Staate regiſtrirt ſind Doch iſt S immer zu empf
zuzuziehen, wenn und ſowei eS leicht ſein kann.

E  en, Zeugen
Pölten. Monsign. Di V

ſef Scheicher

III (Taxüberſchreitung bei Gebühren für Meßner
und Organiſten⸗Dienſte und daran knüpfende
Fragen.) ich ſelten ſtellen Chordirigenten und Meßner nach
kirchlichen Functionen Im Intereſſe einzelner Gläubiger (Begräbniß⸗
feier, Trauung), zu deren lusübung ſie mitgewirkt haben,
gebührliche Stolaforderungen und überſchreiten, namentlich bei Be
mittelteren, die feſtgeſetzte Taxe m das b  elte, reifache und
arüber. Die Seelſorger haben meiſt ein Wiſſen darum, ſchweigen
aber Um des lieben Friedens willen oder machen höchſtens auf An
fragen der Parteien dieſe mit der vorgeſchriebenen Taxe bekannt; 10
CS ommt or, daß ſie bei Im Pfarrhauſe ſich ergebenden Functionen
die überhohen Forderungen jener Kirchenbedienſteten, wenn gleich
etwa erſt nach einigen Unwillensäußerungen, ſelbſt auch begleichen.
Da entſtehen die Fragen Ob und inwiefern jene Kirchen  —
bedienſteten Urch derartige Ueberforderungen ſündigen und ob ſie
zur Reſtitution der Beträge ver ſind, welche ſie ber das
ihnen Gebührende hinaus gefordert und erhalten haben? Ob und
m wie eit der Seelſorger inen olchen ißbrau der ihm
unterſtehenden Kirchenämter einzuſchreiten verbunden ſei, und ob er
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nicht urc ſilchwegende Duldung desſelben derart 30 Mit⸗

ſchuldigen jener Kirchenbedienſteten werde, daß er eventuell auch für

die Gutmachung der durch ſie zugefügten Beſ

chädigungen mrtnetant⸗

wortlich gemacht werden könnte?

ad 1) Zur Beantwortung der Frage um die moraliſche Schuld

der genannten Kirchenbedienſteten und die eventuellen ſittlichen Folgen

derſelben iſt es nothwendig, vorerſt über die rechtliche Natur der

vom Kirchenchordirector und ſeinen Gehilfen ſowie vom Meßner

eingehobenen Functionsgebühren Klarheit zu gewinnen.

Die Kirchenchorſänger und die Meßner ſind die unmittelbaren

und mehr oder minder nothwendigen Helfer des Prieſters in der

Vollziehung der hl. Functionen. Ihre Dienſte hat deshalb die Kirche

ſtets ſehr hochgeſchätzt, aber ebenſoſehr hat ſie immer darauf geſehen,

daß dieſelben nur von der Ehre des hl. Dienſtes Würdigen und in

jeder Hinſicht würdig geleiſtet werden. In der älteren Zeit wurden

die Cantores durch einen eigenen Einſegnungsact, ertheilt von einem

Prieſter (nachher durchwegs vom Archidiakon), in ihr Amt eingeführt.

Manche vermuthen den Beſtand eines förmlichen ordo cantorum.

Wenn indes auch ein ſolcher, wenigſtens in der abendländiſchen

Kirche, nicht beſtand, immer erſcheinen in den alten Schriftdenkmälern

die Cantores als kirchliche Diener in engſter Verbindung mit den

Clerikern der minderen Weihegrade, ſpeciell mit den Lectores. Unſere

Meßner verrichten im weſentlichen die Dienſte der alten Ostiarü,

welche durch die Oſtiariatsweihe die Befähigung für ihr Amt erhielten.

Nun galt es in der Kirche immer als Grundſatz, daß die kirchliche

Gemeinde die Verpflichtung habe, für die Koſten der Abhaltung des

Gottesdienſtes und der hl. Functionen vorzuſorgen und demgemäß

auch für die Unterhaltung und Entlohnung der hiezu nöthigen Kirchen⸗

bedienſteten aufzukommen. (Vgl. I. Cor. C. 9, 13, II. Cor. C. 11, 7 und

8; C. 12, 13. Phil. C. 4, 16—18.) Wie die Cleriker der höheren

Weiheſtufen, hatten daher auch die kirchlichen Diener der niederen

Weihegrade und die ſonſtigen Kirchenbedienſteten je einen ihrem Grade

und Amte entſprechenden Antheil an der von den Gläubigen zur

Unterhaltung des hl. Dienſtes überhaupt gewidmeten Leiſtungen und

Gaben (an den Oblationen und Collekten, ſpäter an den Einkünften

aus den liegenden Gütern der Kirche).

Hiezu wurde es ſchon in

ſehr früher Zeit Sitte, daß die einzelnen Gläubigen gelegentlich ſolcher

kirchlicher Functionen, die ſpeciell in ihrem und ihrer Angehörigen

Intereſſe von den Dienern der Kirche vorgenommen wurden, Bei⸗

träge zur Unterhaltung derſelben widmeten. Zur Zeit des gemein⸗

ſchaftlichen Lebens der Cleriker an die gemeinſame Corbona entrichtet,

wurden ſie nach der Auflöſung desſelben und der Ausbildung der

Einzelnbeneficien den einzelnen Functionären unmittelbar zugewendet.

Sie wurden allmählig zur ſtehenden Gebühr an eben dieſe; und jenicht durch ſtillſchweigende Duldung desſelben derart zum Mit
ſchuldigen jener Kirchenbedienſteten werde, daß eventuell auch für
die Gutmachung der durch ſie zugeſügten Beſchädigungen atat untwortlich gemacht werden könnte?

a0 Zur Beantwortung der rage die moraliſche Schuld
der genannten Kirchenbedienſteten und die eventuellen ſittlichen Folgen
derſelben iſt CS nothwendig, vorerſt ber die Le  1  e Natur der
vom Kirchenchordirector und ſeinen ehilfen ſowie Meßner
eingehobenen Functionsgebühren Klarheit gewinnen.

Die Kirchenchorſänger und die Meßner ind die unmittelbaren
und mehr oder minder nothwendigen Helfer des Prieſters in der
Vollziehung der Functionen. Ihre Dienſte hat deshalb die Kirche

ſehr hochgeſchätzt, aber benſoſehr hat ſie immer darauf geſehen,
daß dieſelben nur von der Ehre des hl Dienſtes Würdigen und in
jeder inſi würdig geleiſtet werden. In der lteren Zeit wurden
die Cantores ur einen eigenen Einſegnungsact, ertheilt von einem
rieſter (nachher Urchwegs vom Archidiakon), mM ihr mit eingeführt.
Manche vermuthen den Beſtan eines förmlichen 01d0 Cantorum
Wenn indes auch ein ſolcher, wenigſtens mn der abendländiſchen
Kirche, nich beſtand, immer erſcheinen Iu den alten Schriftdenkmälern
die Cantores als kirchliche Diener In ngſter Verbindung mit den
Clerikern der minderen Weihegrade, peciell nit den Lectores Unſere
Meßner verrichten uim weſentlichen die Dienſte der alten Ostiarii.
welche Urch die Oſtiariatsweihe die Befähigung für ihr Amt erhielten.
Nun galt S in der immer als Grundſatz, daß die 1
Gemeinde die Verpflichtung habe, für die Koſten der Abhaltung des
Gottesdienſtes und der Functionen vorzuſorgen und demgemäß
auch für die Unterhaltung und Entlohnung der iezu nöthigen Kirchen⸗
bedienſteten aufzukommen. Vgl. Cor — 13, II Cor 11, und
5 12, Phil 6—1 Wie die Cleriker der höheren
Weiheſtufen, hatten daher auch die kir  ichen iener der niederen
Weihegrade und die ſonſtigen Kirchenbedienſteten 16 einen ihrem Grade
und mite entſprechenden uthei an der von den Gläubigen zur
Unterhaltung des hl ienſte überhaupt gewidmeten Leiſtungen und
Aben (an den Oblationen und Collekten, ſpäter an den Einkünften
Qus den liegenden Gütern der Kirche) iezu Urde eS chon I
ſehr früher Zeit itte, daß die einzelnen Gläubigen gelegentlich ſolcher
kirchlicher Functionen, die peciell In ihrem und ihrer Angehörigen
Intereſſe von den Dienern der Kirche vorgenommen wurden, Bei
trã zur Unterhaltung derſelben widmeten. Zur Zeit des gemein⸗
ſchaftlichen Lebens der Cleriker an die gemeinſame Corbona entrichtet,wurden ſie nach der Auflöſung desſelben und der Ausbildung der
Einzelnbeneficien den einzelnen Functionären unmittelbar zugewendet.Sie wurden allmählig zur ſtehenden Gebühr eben dieſe; und 14
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mehr in der ſpäteren Zeit das Einkommen der Kirchenbedienſtetenaus anderen Quellen zurückgieng, deſto mehr Urde die Leiſtung der
Stolagebühren einer der Formen, in welcher die Gemeinde ihrer

zur Vorſorge für die Abhaltung des Gottesdienſtes, die Er⸗haltung der Cleriker und die Entſchädigung der Kirchenbedienſtetennachtam. Hiebei lag eS mn der Natur der Sache und war ein Mo
ment der Ordnung, daß ſich für dieſe Gebühren in den einzelnenGemeinden bald ein gewiſſes Durchſchnittsmaß herausbildete; häufigkamen zur Verhütung von Mißhelligkeiten förmliche Uebereinkommen
zwiſchen den Kirchenvorſtehern und den ihnen geleiteten Ge⸗
meinden ber die Höhe der an die einzelnen Functionäre zu entrich⸗enden Stolagebühren 3u Stande; die Biſchöfe regelten öfter durchallgemeine Vorſchriften die Stolataxen für den Umfang ihrerDiöceſen, 10 als die Staatsregierungen da und dort ſich immer me
iun den Functionen kirchlicher Aufſichtsbehörden gefielen, erließen auchdieſe unmittelbar „Stolordnungen“ für ihre Gebiete, räumten einer⸗
ſeits den nach Maßgabe der „Stolordnungen“ angeſprochenen DOLA:/·
forderungen das Recht der Klagbarkeit Im bürgerlichen Forum ein,ellten dagegen auch andererſeits „Stolexceſſe“ Uunter beſondereStrafen. Vgl für Oeſterrei
Kirchenvermögen 2 elfert, Kirchenrecht 510; desſelben

eit die gelegentlich beſtimmter kirchlicher Functionen von den
einzelnen Gläubigen an die niederen Kirchenbedienſteten geleiſtetenBeträge und Gaben förmlich zu einem Theile des Einkommens ehen
dieſer geworden und von hnen zunã als Entſchädigungfür die Mühewaltung bei den einzelnen Functionen echtlich gefor  —  2dert werden konnten, mu für die Höhe der Stolagebühren der
rundſatz maßgebend werden, daß durch ſie den Kirchenbedienſteteneine wirklich entſprechende, nach eiden Seiten billige Entſchädigungfür ihren Aufwand an Zeit und Mühe bei den einzelnen Functionengeboten werden Ugleich mußte aber auch noch darauf Rück⸗
icht genommen werden, daß die Stolagebühren V Verbindung mit
den übrigen Bezügen der Kirchenbedienſteten dieſen eine geziemendeEntlohnung für ihre Geſammtleiſtungen im Intereſſe der Kirchen⸗gemeinde und des Dienſtes In derſelben ieten ſollten In erſterLinie war deshalb für die öhe der Stolaforderungen der Kirchen⸗bedienſteten im einzelnen 0  e maßgebend die thatſächlich auf
gewendete Mühewaltung (ie nach dem Grade der Feierlichkeit, dem
aße der dazu nothwendigen Vorbereitungen und der aufzubietendenHilfskräfte). Wo In der Gemeinde nders für eine thren ſonſtigenkirchlichen Dienſtleiſtungen entſprechende Entlohnung ni vorgeſorgt
war, konnte das weite Moment zur Feſtſetzung der StolagebührenIn der Art mi  E ngezogen werden, daß die Gemeindeglieder In dieſer
Form ie Geſammtentſchädigung für ihre kirchlichen Dienſte auf eine
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denſelben congruente Höhe brächten hiebei konnte von Bemittelteren
nehr als von weniger Bemittelten gefordert, alſo die DA

gebühr in bei günſtigem Vermögensſtand der Verpflichteten
erhöht werden rme alten immer als befreit von der OLA
gebührenpflicht), da 1 die bemittelteren Gemeindeglieder auch bei
einem anderen Zahlungsmodus mehr hätten beitragen müſſen als
die minder bemittelten Urde der Kirchendienſt Jemanden ganz
oder doch ſo in Anſpruch nehmen, daß keinem ſonſtigen Erwerbe
nachgehen könnte, ſo wäre die Geſammthöhe des Einkommens des
Kirchenbedienſteten, alſo eventuell auch die Höhe der Stolagebühren
desſelben, emeſſen, daß einen ſeinen Standesverhältniſſen
entſprechenden Lebensunterhalt bezieht. Im anderen Falle gälte eS
edigli eine Entſchädigung für eine R Kirchendienſte aufgewendete
Mühewaltung.

8 dieſer Darlegung blgt, daß die öhe der Stolagebühren
den einzelnen rten, 16e nach den Verhältniſſen derſelben, ver

chieden ſein kann und ſein wird, wofern ſie nicht Ur eine höhere
Auctorität für ein ganzes Gebiet, wegen gleicher oder faſt gleicher
Verhältniſſe der einzelnen Tte desſelben, gleichmäßig normirt worden
iſt Da das praktiſche Leben überall von elbſt darauf hindrängt,
daß die gegenſeitigen Leiſtungen den wirklich berechtigten Forderungen
entſprechen, ſo hat ſich faſt In allen Kirchengemeinden durch Ge
wohnheit oder Urch Uebereinkommen zwiſchen dem Kirchenvorſteher
und der Kirchengemeinde ern Durchſchnittsmaß für die Höhe der
Stolaforderungen herausgebildet, welches den eben ausgeführten recht
en Momenten mehr oder weniger genau ntſpri ſt nun die
der Fall oder iſt die Höhe der tolagebühren urch höhere kirchliche
Anordnung xirt, ſo iſt der beſtimmte blaſa von den Kirchen
bedienſteten als Maßſtab für ihre Stolaforderungen feſtzuhalten,
vorausgeſetzt, daß die gewöhnlichen, ni außergewöhnliche Leiſtungen
von denſelben verlangt wurden. Eine nach keiner Richtung hin 9E
rechtfertigte Ueberſchreitung der ſo feſtgeſetzten Stolataxe wäre
zuläſſig, und auch für außergewöhnliche Leiſtungen dürfen uur

denſelben wirklich entſprechende, nich ungebührliche Forderungen
geſtellt werden eſtande wohl eine vereinbarte oder ſonſtwie eſt
geſtellte Stolaordnung, die aber, eil nicht mehr den Zeitverhält⸗
niſſen entſprechend, bereits gewohnheitsmäßig bis einer gewiſſen
Höhe innerhalb der oben dargelegten obmente abgeändert wurde,
ſo wären die Kirchenbedienſteten berechtigt, dieſe gewohnheitsmäßige
rhöhung der Stolataxe fordern. Urde die fixirte und actiſch noch
geltende Stolaordnung den beſtehenden Lel und Geldverhältniſſen,
owie den jetzt verlangten Leiſtungen, (wegen weiterer Wege zum ried
hofe nicht mehr entſprechen, ſo dürften ſie eine rhöhung der
Stolaordnung nach Maßgabe der obben entwickelten Momente
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ſtreben; eine wirkliche Erhöhung der Stolaforderungen könnten ſie in
dieſem Falle nur mit der wenigſtens ſtillſchweigenden und doch ver.
nünftig präſumirten Genehmigung des Kirchenvorſtehers (bezw auchder Kirchengemeinde bei einer durch Uebereinkommen mit der en be
ſtimmten Stolaordnung) eintreten laſſen Der Kirchenvorſteher iſt, wie
Uunten gezeigt wird, verpflichtet, die Stolaforderungen der niederen
Kirchenbedienſteten zu überwachen uind willkürlichen und eigennützigenAnſprüchen derſelben entgegenzutreten.

ierau ergibt ich Folgendes als Antwort auf die erſte Frage:Chordirigenten und Meßner ſündigen, ſie durch Herkommen,durch Uebereinkunft zwiſchen Kirchenvorſteher und Gemeinde oder
durch höhere Anordnung fixirte Stolataxe In Fällen überſchreiten,die Mehrforderung weder Un außergewöhnliche Leiſtungen (fürWege und Vorbereitungen außerordentlicher Art, Herbeiziehung be
ſonderer Hi  A kann eine geziemende und allerſeits billige Ent
ſchädigung gefordert werden), noch durch den Umſtand gerechtfertigtiſt, daß die fixirte Taxe den Zeitverhältniſſen offenbar nicht mehren  rechen iſt und deshalb eine beſtimmte Erhöhung derſelben inner⸗
halb der oben berührten Momente ſich ereits gewohnheitsmäßigherausgebildet hat oder mit mindeſtens vernünftig präſumirter illi
gung des Kirchenvorſtehers (bezw auch der Gemeinde) platzgreift;ferner, eine beſtimmte Taxe für die einzelnen Functionen
nicht fixirt iſt, die Stolagebühr über das Maß deſſen hinaus gefor  2
dert wird, was einerſeits als billige Entſchädigung für die bei der
Function aufgewendete Mühewaltung, andererſei als Beitrag der
Gemeindeglieder zur geziemenden Entlohnung für die geſammten im
kirchlichen Dienſte verrichteten Leiſtungen rechtli von ihnen gefordert
werden kann. Selbſtverſtändlich wird keine Uunde durch Annahme
höherer Gaben begangen, E von den Zahlungspflichtigen ganz
freiwillig geleiſtet und mMN keinerlei Weiſe Urch offene oder verſteckte
Drohungen auf Zurückſetzung ihrer Kinder Im Unterrichte
eitens des Lehrers, der zugleich Chordirigent ſt) Tpreßt werden.
Wird eine irgendwie ungerechtfertigte Forderung gelten gemacht,
wird dadurch eine Sünde gegen die Gerechtigkeit egangen, da dem
Nächſten ohne rechtlich begründeten Anſpruch entzogen wird, was
ihm gehört Al unde gegen die Gerechtigkeit theilt ſie den Charakter
der Ungerechtigkeitsſünden überhaupt; peccatum gravE V genere
8u0 10O II tOto, iſt ſie in allen den einzelnen en als ereé Sünde
aufzufaſſen, der Zahlungsverpflichtete durch die Ueberforderung
einen nach ſeinen Vermögensverhältniſſen bedeutenden Schaden (bei
Leuten mit gewöhnlichen Verhältniſſen ſoviel als ſie zum Lebens⸗
unterhalte eines Tages für ſich und die Ihrigen brauchen, bei ſehr
Reichen bis zu Mark) erleidet Urde beſon
derer mſtande die Ueberforderung eine ganz beſondere Bedrückung
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der Armuth einſchließen, ——* würd iedurch natürlich die moraliſcheU Umſo grö

Als Verletzung der Gerechtigkeit E  1 eine effeetiv geltend
gemachte Ueberforderung auch Reſtitutionspflicht; und dies ſelbſt
dann, wenn der Ueberfordernde bona fide gehandelt, alſo nur
terielle Ungerechtigkeit verſchuldet ätte, weil nach dem Grundſatze:
„Res Clamat a0 dominum“ widerrechtlich erworbenes fremdes Ver
mögen mn jedem Falle dem Eigenthumsberechtigten zurückerſtattet
werden muß Die Reſtitution d die einzelnen Geſchädigten zu
geſchehen, ſoweit dieſe ausgemittelt werden können. Könnten ſie nicht
genügen ſichergeſtellt werden, ſo würde die Reſtitution paſſendſten
durch idmung für olche kirchliche Gemeindezwecke geſchehen, 3u
welchen alle Gemeindemitglieder nach Maßgabe ihres Vermögens
eitragen müßten Stiftungen für Chordirigenten, Sänger,
Meßner) durch Zuwendung an die Armenanſtalten der Kirchen⸗
gemeinde. In Oeſterreich in Stolataxüberſchreitungen ausdrücklich
als ImM ſtaatlichen brum klagbar rklärt nd werden als Strafen
die Zurückerſtattung der unrechtmäßig empfangenen Leiſtungen, außer  2
dem Geld eventuell Freiheitsſtrafen verhängt Vgl Helfert C.)

a0 Wa die Stellung der Kirchenvorſteher (Seelſorger zu
den Stolaforderungen der niederen Kirchenbedienſteten anbelangt, ſo
ſind dieſelben berechtigt, maßgebend in die Feſtſetzung der Höhe der⸗
ſelben einzugreifen, dieſe nicht geradezu durch höhere irch⸗
iche Autorität eſtimm wird; ſie ſind verpflichtet, die Forderungen
erſelben 3u überwachen, unberechtigter Anſprucherhebung nach Mög  2  —
lichkeit entgegenzutreten und gewohnheitsmäßige Ueberforderungen m
geeigneter Weiſe abzuſtellen. Dieſes Verhalten zeichnet dem Seelſorger
eine tellung als Kirchenvorſteher ſich ſchon vor, und eS iſt
außerdem durch kirchliche Beſtimmungen ausdrücklich als das 3u
Recht Beſtehende Tklärt Dem Pfarrer ommt nämlich Kraft des
mtes, die ihm anvertraute Kirchengemeinde zu eiten, das Recht und
die Pflicht zu, m Unterordnung inter die allgemeinen und beſonderen
kirchlichen Geſetze und Vorſchriften alles dasjenige vorzukehren, was
zur würdigen und In jeder Richtung geziemenden Abhaltung des
Gottesdienſtes und der Functionen mn erſelben gehört hm
peciell das Recht zu, diejenigen auszuwählen ud eſtellen, welche
ihr als niedere Kirchenbedienſtete in der Abhaltung der gottesdienſt⸗
lichen Uebungen ehi ſein ollen; iſt deshalb auch befugt, in
die Feſtſtellung der Bedingungen dieſer Mithilfe, wozu die Entſchä⸗
digung für dieſelben gehört, maßgebend einzugreifen; hat die Be⸗
rechtigung und Ver  ung, arüber wachen, daß die von ihm
Beſtellten ihr Amt nicht mißbrauchen zum Schaden des Anſehens
und der Werthſchätzung der kirchlichen Gehräu und Segnungen,
10 der Kirche ſe erkannte Mißbräuche aher
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darf und muß er auch darauf ehen, daß nicht urch ungebührliche
Stolaforderungen der Kirchenbedienſteten die Functionen Iu Miachtung und Vernachläſſigung kommen, EL darf und muß mit en
geeigneten Mitteln, eventuell ſe mit Amtsentſetzung widerſetzlicherKirchenbedienſteter auf Abſtellung vorgefundener Mißbräuche dringen.Aus den poſitiven Rechtsbeſtimmungen, welche jene Rechte zum Aus
drucke bringen, dieſe Pflichten einſchärfen, ſeien die de Pronvincial⸗
coneils von rag Colleet Lac. tom 601 563) hierangeführt. Dasſelbe ſagt (tit VI 8 „Aedituorum Et. mini-
strorum minorum tum delectus, tum 11 domo Dei cConversandi
modus vigilantiam barochi magis EXPDOSséit, g9u aréetius AlC

horum servitia CU ACTO Sacerdotum ministerio COhaerent.
t gu funestiori experientia probatum est, quotidiana COllSUuEe-
üudine tum iPsis ejusmodi personis TES SaCTaS pedetentim Vile-
ScCere., tum aliorum vilipensioni t ludibrio eXponi. Quapropter
parochus neminem, qui Vitam Christianam Vitiis Dalam violavit,
ad hoOe ministerium admittat; admiss0os autem Saepius de COU-
Vversatione cCeteris fidelibus exemplari admoneat., de Officiis
peragendis instruat. debitam ꝗuOꝗue Externam reverentiam IN
exemplum parochianorum inculeans, 608 qui decentem
COrporis habitum ot cultum, munditiam t O0rdinem Officioram
negligunt, item AVaAaTOS t vitae honestate deflectentes facta prius
admonitione — ministerio removeri procuret. Offieiis 6O0TUIII deli-k“s R⸗᷑WAa: N neandis beculiaris instruétio edenda inserviet.“ Vgl OnC
0106 1863 1 C01. 687 Svn DTOV Ultraject. 1865 15 6(01 926.)

Hieraus erhellt, daß der Seelſorger, welcher die In Rede ſtehende
Ueberwachung mn keiner Weiſe übt, ſeine übernommene Amtspflicht
verletzt und aher ſündigt; dies beſonders dann, wenn EL davon
eine Ahnung oder gar beſtimmte Kenntnis hat, daß die Kirchen⸗
bedienſteten ihre Stellung 3u eigennützigen Zwecken mißbrauchen
und nicht den rnſten illen aben, durch Ermahnung und Warnung,
éeventue ſe auch durch Enthebung derſelben vom Amte dem Un⸗
fuge zu ſteuern Allerdings iſt m Anwendung dieſer Mittel mit
Klugheit und Umſicht zu (ke 3u gehen und das Einſchreiten dann
eine Zeit aufzuſchieben, enn dasſelbe augenblicklich der 9 Sache
mehr Schaden al Utzen brächte. Als ere unde ird dem
Seelſorger die Vernachläſſigung dieſer ſeiner Amtspflicht dann
zurechnen ſein, EL ihm wohlbekannte, mit bedeutender Schädi⸗

der heiligen Sache verknüpfte Mißbräuche nicht wirkſam ab
zuſtellen trachtet, ſchon daran durch gerechte und entſprechende
Gründe nicht verhindert iſt

Wie ſehr der Seelſorger inde durch Vernachläſſigung dieſer
Pflicht immer ſündigen möchte, iſt doch im allgemeinen nicht
als Mitſchuldiger der Ungerechtigkeit habſüchtiger Kirchenbedien—



904

ſteter In dem inne 3u betrachten, daß EL für die Wiedergutmachung
der den Parochianen durch Ueberforderungen von Stolagebühren
gefügten Beſchädigungen mitverantwortlich gemacht werden Fkönnte.
Er wir nämlich durch ſein Schweigen Im allgemeinen doch nur In
negativer Weiſe zur Schädigung der Parochianen mit. Da EL
nun als Seelſorger nicht die beſondere Amtspflicht hat, ſeine Pa
rochianen vor zeitlichem Schaden zu bewahren das Amt des Seel  2  —
orgers als ſolchen verpflichtet ihn Ur dazu, für die geiſtliche Wohl
ahr der ihm Anvertrauten orge zu ragen und geiſtlichen Schaden
nach Möglichkeit von ihnen abzuwehren), da ELr alſo nicht ur eine
beſondere Pflicht der Gerechtigkeit, ſondern lediglich Ur die all⸗
gemeine Pflicht der Nächſtenliebe ſeinen Parochianen In Rückſicht
auf das verbunden iſt, was direct eren zeitliches Wohl etri
begeht Urch Vernachläſſigung der oben erklärten Ueberwachungs⸗

auch ſoweit EL ſich des Einflußes derſelben auf eine materielle
Schädigung der Parochianen Ur die Kirchenbedienſteten bewußt
iſt, doch nicht eine unde die Gerechtigkeit; EL wird aher
auch nicht mitverantworlich für die von den Kirchenbedienſteten zu
leiſtende Reſtitution, da nur die Verletzung der ichten der rengen
Gerechtigkeit eine Reſtitutionspflicht begründen kann. Nur ſein
Schweigen thatſächlich einer poſitiven Einflußnahme auf die Kirchen⸗
bedienſteten zur Verübung der un ede ſtehenden Ungerechtigkeiten
gleichkäme, von dieſen der beſonderen Umſtände wegen durch V
und Unter Vorwiſſen des arrer für einen poſitiven Rath und
für eine Aufmunterung zu Ueberforderungen gehalten würde, wäre
er, eil oſitiv zur Ungerechtigkeit mitwirkend, ſelbſt der unde der
Ungerechtigkeit chuldig und in weiter Linie (in S0lidum (COndi—
tionaliter) zum rſa alles Schadens verpflichtet, welcher Iu olge
ſeines Schweigens als poſitiv mitwirkender Urſache den Parochianen
wirklich und gewiß zugefügt worden. In ezug auf die Frage, ob
und wie der Seelſorger die Kirchenbedienſteten außer und In der
Beicht auf die ihnen wirklich und gewiß obliegenden Pflichten der
Reſtitution wegen Stolaüberforderungen aufmerkſam zu machen habe,
ob insbeſondere ſein außer der Beicht hierüber gewonnenes Wiſſen
in der El eltend machen dürfte, iſt nach den allgemeinen Grund⸗
ätzen über die ichten und Rechte der Seelſorger und Beichtväter
überhaupt und insbeſondere in Rückſicht auf Reſtitutionsobliegen⸗
heiten der Parochianen und Pönitenten 3u entſcheiden.

Leitmeritz. rofeſſor Dr ranz M Schindler.
hat das Sperges an Sonntagen vorzu

nehmen 2 Der Officiator muß mindeſten mit und ge⸗
kreuzter DLa bekleidet ſein (S Sept 1679. 20
Gardell 2903), auch kein Uviale räg


